	Lassen Sie sich als von der Vielzahl der gesetzlichen Vorgaben nicht erschrecken. 

	Arbeitsschutz

	· § 3 ArbSchG 
Grundpflichten des Arbeitgebers: Verpflichtung zu erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes. 
· § 10 ArbSchG
Notfallmaßnahmen: Der Arbeitgeber muss Maßnahmen für Erste Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung treffen.
· § 12 ArbSchG
Alle Kollegen müssen über Brandgefahren sowie das richtige Verhalten im Brandfall und die Nutzung von Flucht- und Rettungswegen unterwiesen werden. Nach § 4 DGUV V1 hat dies mindestens einmal jährlich zu geschehen.

	· § 4 ArbStättV Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten konkretisiert die Anforderungen an Arbeitsstätten,
insbesondere in Bezug auf Fluchtwege, Notausgänge und Brandschutzmaßnahmen (z. B. Feuerlöscheinrichtungen).

	· Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ konkretisiert die Anforderungen
der ArbStättV und gibt praxisnahe Vorgaben für den Brandschutz, z. B. zur Anzahl der Brandschutzhelfer oder der Feuerlöscher. Prüfen Sie das als Betriebsrat.

	· Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ konkretisiert die Anforderungen hinsichtlich Fluchtwegen, Kennzeichnungen, Notbeleuchtungen und Rettungswegen.

	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln

	Die DGUV Vorschrift 1 „Prävention“ stellt klare Vorgaben an Ihren Arbeitgeber und ergänzt damit das Arbeitsschutzgesetz, wie z. B. in § 4 DGUV V1.
Darüber hinaus konkretisieren die DGUV Informationen die DGUV-Vorschrift und geben wertvolle Hilfestellungen für die Umsetzung im betrieblichen Alltag.
· DGUV Information 205-001 „Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz“
· DGUV Information 205-002 „Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten“
· DGUV Information 205-003 „Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von Brandschutzbeauftragten“
· DGUV Information 205-004 „Sicherheitseinrichtungen beim Einsatz von Feuerlöschanlagen mit Löschgasen“
· DGUV Information 205-023 „Brandschutzhelfer“
· DGUV Information 209-026 „Brand- und Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen“

	Baurecht

	· Landesbauordnung: Musterbauordnungen bzw. die Landesbauordnungen Ihres Bundeslands. Diese finden Sie auf der jeweiligen Homepage Ihres Bundeslands. Sie enthalten Bestimmungen zum baulichen Brandschutz (z. B. Brandabschnitte, Rettungswege).

	· Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Muster-Industriebau-Richtlinie – IndBauRL) 

	· Landesverordnungen auf Basis der Muster-Versammlungsstättenverordnung (MVStättV) plus weitere Muster- und Länderverordnungen zu Krankenhäusern, Garagen, Hochhäusern, Schulen, Gaststätten, Lüftungsanlagen u. a.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



